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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ergebnisse der Handelsstatistik werden als Entscheidungshilfen für 
konjunktur-undstrukturpolitischeZweckenichtnurvonderE U-Kommission,
derBundesregierungunddenLandesregierungen,sondernauchvonder
Wirtschaft selbst und ihren Verbänden benötigt. Die vorliegende monatliche 
ErhebungistBestandteilderkonjunkturstatistischenErhebungen,welche
als Stichprobe bei höchstens 45 Prozent der in § 3 Absatz 2 Nummer 1 des 
Handels-undDienstleistungsstatistikgesetzes(Hd l D l Stat G)genanntenErhe-
bungseinheiten durchgeführt werden. Die vorliegende Erhebung erstreckt sich  
auf Erhebungseinheiten des Kraftfahrzeughandels mit mindestens 250 tätigen 
Personen oder mindestens 11 Millionen Euro Jahresumsatz. Der Berichts
zeitraum für die Erhebungen ist der Kalendermonat. Die Erhebungseinheiten 
werden nach mathematischstatistischen Verfahren ausgewählt

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
RechtsgrundlageistdasHdl Dl Stat GinVerbindungmitdemB Stat G.
ErhobenwerdendieAngabenzu§6Absatz1Hdl Dl Stat G.

DieAuskunftspflichtergibtsichaus§11Absatz1Satz1Hdl Dl Stat Gin
Verbindungmit§15B Stat G.Nach§11Absatz1Satz2Hdl Dl Stat Gsind
die Inhaberinnen/Inhaber oder Leiterinnen/Leiter der Erhebungseinheiten 
 auskunftspflichtig.

Nach§11aAbsatz2B Stat GsindalleUnternehmenundBetriebeverpflichtet,
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
OnlineVerfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der OnlineMeldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosenAntragmöglich.DiePflicht,diegefordertenAuskünftezuerteilen,
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach§11Absatz3Hdl Dl Stat GbestehtfürErhebungseinheiten,deren
Inhaberinnen/InhaberExistenzgründerinnen/Existenzgründersind,imKalen-
derjahr der Betriebser öffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden 
KalenderjahrenbestehtdannkeineAuskunftspflicht,wenndieErhebungsein-
heitimjeweilsletztenabgeschlossenenGeschäftsjahrUmsätzeinHöhevon
wenigerals800000Euroerwirtschaftethat.Gesellschaftenkönnensichauf
dieBefreiungvonderAuskunftspflichtberufen,wennalleanderGesellschaft
Beteiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. Nach § 11 Absatz 4 
Hdl Dl Stat GsindExistenzgründerinnen/ExistenzgründernatürlichePersonen,
dieeinegewerblicheoderfreiberuflicheTätigkeitinFormeinerNeugründung,
einer Übernahme oder einer tätigen Beteiligung aus abhängiger Beschäfti
gung oder aus der Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. Existenzgründe
rinnen/Existenzgründer,dievonihremRecht,keineAuskunftzuerteilen,
Gebrauchmachenwollen,habendasVorliegendergenanntenVorausset-
zungennachzuweisen.Esstehtihnenjedochfrei,dieAuskünftezuerteilen.

ErteilenAuskunftspflichtigekeine,keinevollständige,keinerichtigeodernicht
rechtzeitigAuskunft,könnensiezurErteilungderAuskunftmiteinemZwangs-
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetzeiminternet.de/.

2 DieRechtsaktederE UinderjeweilsgeltendenFassungundindeutscherSprachefindenSieaufder 
InternetseitedesAmtesfürVeröffentlichungenderEuropäischenUnionunterhttps://eurlex.europa.eu/.

Unterrichtungnach§17Bundesstatistikgesetz(B Stat G)1 und nach 
derDatenschutz-Grundverordnung(E U)2016/679(D S-G V O)2
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Nach§23B Stat Ghandeltdarüberhinausordnungswidrig,wer
 – vorsätzlichoderfahrlässigentgegen§15Absatz1Satz2,Absatz2und5
Satz1B Stat GeineAuskunftnicht,nichtrechtzeitig,nichtvollständigoder
nichtwahrheitsgemäßerteilt,

 – entgegen§15Absatz3B Stat GeineAntwortnichtindervorgeschriebenen
Form erteilt oder

 – entgegen§11aAbsatz2Satz1B Stat GeindortgenanntesVerfahrennicht
nutzt. 

DieOrdnungswidrigkeitkannmiteinerGeldbußebiszufünftausendEuro
geahndet werden. 

Nach§15Absatz7B Stat Ghat eineAnfechtungsklagegegendie 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

DieGrundlagefürdieVerarbeitungpersonenbezogenerDatenzudenfür
Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen ist die Einwilligung gemäß 
Artikel6Absatz1Buchstabea)D S-G V O.

SoweitdieErteilungderAuskunftfreiwilligist,kanndieEinwilligungindie
 Verarbeitung der freiwillig bereit gestellten Angaben jederzeit widerrufen 
werden.DerWiderrufwirkterstfürdieZukunft.Verarbeitungen,dievordem
Widerruferfolgtsind,sinddavonnichtbetroffen.

Geheimhaltung
DieerhobenenEinzelangabenwerdennach§16B Stat Ggrundsätzlich
 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
 – öffentlicheStellenundInstitutioneninnerhalbdesStatistischenVerbunds,
die mit der Durchführung einer Bundes oder europäischen Statistik betraut 
sind(z.B.dieStatistischenÄmterderLänder,dieDeutscheBundesbank,
dasStatistischeAmtderEuropäischenUnion[Eurostat]),

 – Dienstleister,zudeneneinAuftragsverhältnisbesteht(z.B.I T ZBund,
RechenzentrenderLänder).

Nach§14Hdl Dl Stat GdürfenandieoberstenBundes-undLandesbehörden
für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und 
für Zwecke der Planung Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt 
werden,auchsoweitTabellenfeldernureineneinzigenFallausweisen.Fürdie
Regelung von Einzelfällen dürfen keine Tabellen übermittelt werden.

Nach§16Absatz6B  Stat Gisteszulässig,denHochschulenodersonstigen
Einrich tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangabenzuübermitteln,wenndieEinzelangabensoanonymisiert

sind,dasssienurmiteinemunverhältnismäßiggroßenAufwandanZeit,
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werdenkönnen(faktischanonymisierteEinzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
NameundAnschrift(formalanonymisierteEinzelangaben)zugewähren,
wennwirksameVorkehrungenzurWahrungderGeheimhaltunggetroffen
werden.

Nach§47desGesetzesgegenWettbewerbsbeschränkungenwerdender
MonopolkommissionfürdieBegutachtungderEntwicklungderUnterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundert
anteiledergrößtenUnternehmensgruppen,Unternehmen,Betriebeoderfach-
lichenTeilevonUnternehmendesjeweiligenWirtschaftsbereichsübermittelt.
Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger als drei 
Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste Angaben 
von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

DiePflichtderGeheimhaltungbestehtauchfürPersonen,dieEinzelangaben
erhalten.
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Hilfsmerkmale, Ident-/Kennnummer, Löschung, Statistikregister
NameundAnschriftderErhebungseinheit,NameundKontaktdatender
Ansprechpersonen,dieSteuernummerderErhebungseinheitunddes
OrganträgersderErhebungseinheit,beiÄnderungenauchdiebisherige
SteuernummersindHilfsmerkmale,dielediglichdertechnischenDurchfüh-
rung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der 
 Überprüfung der Erhebungs und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden 
solangeverarbeitetundgespeichert,wiediesfürdieErfüllungdergesetz-
lichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Ident/Kennnummer 
 werden zusammen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige 
Personen“und„Umsatz“imUnternehmensregisterfürstatistischeVerwen-
dungszwecke(Statistikregister)gespeichert(§13Absatz1B Stat Gin
Verbindungmit§1Absatz1Statistikregistergesetz).DieverwendeteIdent-/
KennnummerdientderUnterscheidungderindieErhebungeinbezogenen
Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus  einer 
frei vergebenen laufenden Nummer. Die Ident/Kennnummer darf in den 
 Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren 
aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
DieAuskunftgebenden,derenpersonenbezogeneAngabenverarbeitet
werden,könnennebenderAusübungdesvorgenanntenWiderrufsrechts

 – eineAuskunftnachArtikel15D S-G V O,
 – dieBerichtigungnachArtikel16D S-G V O,
 – dieLöschungnachArtikel17D S-G V Osowie
 – dieEinschränkungderVerarbeitungnachArtikel18D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
derVerarbeitungihrerpersonenbezogenenAngabennachArtikel21D S-G V O
widersprechen.

SolltevondenobengenanntenRechtenGebrauchgemachtwerden,prüft
diezuständigeöffentlicheStelle,obdiegesetzlichenVoraussetzungenhierfür
erfülltsind.DieantragstellendePersonwirdgegebenenfallsaufgefordert,ihre
Identitätnachzuweisen,bevorweitereMaßnahmenergriffenwerden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestim mungen können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauf
tragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die 
jeweils  zustän digen Datenschutzaufsichts behörden gerichtet werden. Deren 
 Kontaktdaten finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 
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